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Versichertes Risiko 
Versichert ist im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2008) 
und der nachstehenden Risikobeschreibungen und Besonderen Bedingungen die gesetzliche Haftpflicht  für den 
Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen 
 
1 Versicherte Person 

Versicherungsschutz wird gewährt in der Eigenschaft als Privatperson für 
 

1.1 den Versicherungsnehmer und 
- soweit keine eigene Haftpflichtversicherung besteht und keine Singlehaftpflicht vereinbart wurde - 

 

1.2 den Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner des Versicherungsnehmers. 
 

1.3 den Lebenspartner des Versicherungsnehmers, soweit namentlich benannt oder mit seinem Wohnsitz 
beim Versicherungsnehmer gemeldet. 

 

1.4 ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-
, Adoptiv- und Pflegekinder) bis zum 25. Lebensjahr. Darüber hinaus, soweit sie sich in einer Schul- oder 
unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden oder diese nachweislich anstreben. Dies gilt 
auch für den Fall, dass während dieser Wartezeit eine Aushilfstätigkeit ausgeübt wird. 

 

1.5 in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer oder dessen Ehegatten/Lebenspartner 
lebende und gemeldete Personen wie z.B Enkel, Eltern oder  Großeltern. Die Mitversicherung endet 
nicht, wenn  mitversicherte Personen in ein Pflegeheim überstellt werden. 

 

1.6 den Versicherungsnehmer tätige Personen (z.B. Haus- und Gartenarbeit, Streudienst) in dieser 
Eigenschaft. 

 

Entfallen die Voraussetzungen für die Mitversicherung endet der Versicherungsschutz für die 
mitversicherte Person zur nächsten Hauptfälligkeit, frühestens in 6 Monaten nach Wegfall der 
vorgenannten Voraussetzungen.  

 

Für die mitversicherten Personen gemäß 1.2 und 1.3 besteht der bedingungsgemäße 
Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers fort, soweit eine Beitragszahlung 
erfolgt ist. Der Versicherungsvertrag geht in diesem Fall auf den Ehegatten, ersatzweise auf den 
Beitragszahler über. 

 
2 Umfang des Versicherungsschutzes 

Versicherungsschutz besteht für alle Tätigkeiten, insbesondere 
 

2.1 als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht über Minderjährige). 
 

2.2 als Dienstherr der im Haushalt des Versicherungsnehmers tätigen Personen. 
 

2.3 aus der Ausübung von Sport mit Ausnahme der Jagd und der Teilnahme an Kraftfahrzeugrennen sowie 
der Vorbereitung hierzu. 

 

2.4 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie 
Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen. 

 

2.5 als Halter von Tieren aller Art mit Ausnahme von Hunden, Pferden und besonders gefährlichen 
Wildtieren, sowie der landwirtschaftlichen oder gewerblichen Tierhaltung. Mitversichert ist die 
gesetzliche Haftpflicht des Hüters von mitversicherten Tieren, soweit er nicht gewerbsmäßig tätig ist. Ist 
eine Mitversicherung von Tieren gegen Beitragszuschlag beantragt, gilt der Nachwuchs der versicherten 
Tiere bis zu einem Jahr beitragsfrei mitversichert 

 

2.6 als Inhaber (z. B. Eigentümer, Mieter oder Vermieter) oder Nießbrauchsberechtigter von innerhalb der 
Staaten der Europäischen Union (EU) und der Schweiz gelegenen  
a) bis zu drei Wohnungen, bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer. 
b) eines selbstbewohnten Wohnhauses, soweit  nicht mehr als 2 Wohnungen oder 8 Fremdenzimmer 

vermietet sind. 
c) eines Wochenend-, Ferien oder Gartenhauses, bzw. auf Dauer fest installierte Wohnwagen. 



d) aus verpachteten landwirtschaftlichen Flächen. 
e) von sonstigen unbebauten Grundstücken bis zu einer Gesamtfläche von 10.000 m² 

 

2.6.1 hierbei gilt mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 
a) als Miteigentümer gegenüber  der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, auch wegen 

Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. 
b) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand. 
c) der Zwangs- oder Konkursverwalters in dieser Eigenschaft. 
d) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis 500.000 Euro Bausumme an mitversicherten 

Immobilien. 
e) als Bauherr von Neubauten bis 100.000 Euro Bausumme. 
f) aus der Verletzung von Pflichten welche auf vertragliche Vereinbarung beruhen (z. B. bauliche 

Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen). 
g) aus auf den mitversicherten Gründstücken befindlichen Nebengebäuden, Grundstücks- und 

Gebäudebestandteile. 
 

2.7 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Halten oder Führen von Fahrzeugen. Mitversichert ist 
auch die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortlichen Führers und der sonst zur Bedienung 
des Fahrzeuges berechtigten Personen. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleibt jedoch das 
Halten und Führen von: 

 

2.7.1 zulassungs- und versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Wegen und Plätzen 
 

2.7.2 versicherungspflichtigen Luftfahrzeuge 
 

2.7.3 Wasserfahrzeugen mit einer Segelfläche über 20 qm oder einer Motorleistung über 3,7 kw. 
Eingeschlossen bleibt das Führen von fremden kurzzeitig gemieteten Wasserfahrzeugen zu 
ausschließlich privaten Zwecken, soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht. 

 

2.8 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der nachstehend aufgeführten Gefahren eines Betriebes, 
Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes) 

 

2.8.1 der Betreuung von Personen, z.B. als Tagesmutter/-eltern, Babysitter oder Altenpflege; Mitversichert 
sind gesetzliche Haftpflichtansprüche an und durch die Betreuten Personen, mit Ausnahme von 
Vermögensschäden 

 

2.8.2 die Teilnahme an Betriebspraktika und fachpraktischem Unterricht. Hierbei ist mitversichert – 
abweichend von Ziff. 7.6 und 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung oder 
Vernichtung von Ausbildungsgegenständen. 

 

2.8.3 aus dem Betrieb von Energieerzeugungsanlagen auf den mitversicherten Grundstücken und Gebäuden. 
 Solaranlagen (Photovoltaik) bis 7kWp Anlagenleistung. 
 

2.8.4 aus einer ohne Beschäftigte ausgeführte selbständige Tätigkeit mit einem steuerpflichtigen Ertrag bis 
6.000 Euro und einem Umsatz bis höchstens 20.000 Euro. 

 

2.8.5 aus dem Arbeitgeber grob fahrlässig zugeführten Schäden. Die Höchstersatzleistung beträgt 2.500 Euro 
pro Versicherungsjahr 

 

2.8.6 aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit für Vereine und sonstige Organisationen 
 

2.8.7 als ehrenamtlicher Betreuer oder Vormund 
 

2.8.8 aus der Tätigkeit als Beamter oder Angestellter des öffentlichen Dienstes, auch für Haftpflichtansprüche 
aus gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen öffentlichrechtlichen Inhalts. Für Haftpflichtansprüche aus 
dem Abhandenkommen von sonstigen Sachen (ohne Schlüssel) ist die Entschädigung auf 1.000 Euro 
begrenzt. 

 

2.9 Mitversicherung von Vermögensschäden 
Eingeschlossen ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im 
Sinne der Ziff. 2.1 AHB aus Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sind, mit Ausnahme von: 

 

2.9.1 Schäden, die durch vom VN (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte 
oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen; 

 

2.9.2 Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen); 
 

2.9.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender ,prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit Versicherungs-, Geld-, Kredit-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen- 
wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue 
und Unterschlagung; 

 

2.9.4 Der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; 
 

2.9.5 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen; 
 

2.9.6 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 
 

2.9.7 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automatisierung, 
Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung; 



 

2.9.8 vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung; 

 

2.9.9 Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen. 
 

2.10 Abhandenkommen von Sachen / Schlüsselschäden 
Eingeschlossen ist - im Sinne von Ziff. 2.2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB und 2.10. VEMA-BBR 
- die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von eigenen und fremden 
Schlüsseln/Codekarten bis 50.000 Euro. Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der 
Versicherungssumme für Sachschäden je Schadenereignis 25.000,00 EUR, begrenzt auf 50.000,00 
EUR für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 

2.11 Vorsorgeversicherung 
Abweichend von Ziff. 4.2 AHB gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen vereinbarten 
Versicherungssummen auch für die Vorsorgeversicherung. Ergänzend zu Ziff. 4.2 AHB werden von der 
Vorsorgeversicherung auch Vermögensschäden erfasst. 

 

Werden neu hinzugekommene Risiken nicht gemeldet, bleibt der Versicherungsschutz im Rahmen der 
Vorsorgeversicherung trotzdem bestehen, wenn das Versäumnis nur auf einem Versehen beruht und 
nach dem Erkennen unverzüglich nachgeholt wird. Handelt es sich um die Anzeige eines Umstandes, 
aufgrund dessen ein Zuschlagsbeitrag zu entrichten ist, so hat der Versicherungsnehmer den 
Zuschlagsbeitrag ab dem Zeitpunkt zu entrichten, an dem der Umstand eingetreten ist.  

 

2.12 Schäden versicherter Personen untereinander 
Abweichend von Ziff. 7.4 und 7.5 AHB in Ergänzung zu Ziff. 27 AHB gilt vereinbart, dass gesetzliche 
Haftpflichtansprüche aus Personenschäden untereinander mitversichert sind. Des Weiteren gelten auch 
Schadenersatzansprüche aus Sachschäden mitversichert, soweit diese gerichtlich geltend gemacht 
werden. Mitversichert sind Regressansprüche. 

 

2.13 Mietsachschäden 
a) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus der 

Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten, geliehenen, gepachteten oder geleasten 
Grundstücken, Immobilien (z.B. Wohnungen, Räume, Ferienhäuser, Schiffskabinen) und 
dazugehörigen beweglichen Sachen (z.B. Mobiliar).  

b) Bis zu einer Entschädigungsgrenze von 5.000 Euro und bei einem Selbstbehalt von 150,-- Euro je 
Schadensfall gelten mitversichert Schäden an sonstigen gemieteten, geliehenen, gepachteten 
Sachen. 

 

2.13.1 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung, 
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- 

und Gasgeräten, 
c) Glasschäden an der Mietwohnung des Versicherungsnehmers 
d) Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen; 
e) Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust von Geld, Urkunden und Wertpapieren; 
f) die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden 

Schadenereignissen fallenden Rückgriffsansprüche. Der Text dieses Abkommens wird auf Wunsch 
zur Verfügung gestellt. 

 

2.14 Gewässerschäden 
Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden, 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von 
Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen (z. B. Heizöltanks) und aus der Verwendung 
dieser gelagerten Stoffe. 

 

2.14.1 Abweichend vom vorherigen Absatz besteht Versicherungsschutz für die gesetzliche Haftpflicht als 
Inhaber 
a) der zu mitversicherten Immobilien gehörenden Heizöltanks mit einem Einzelfassungsvermögen bis 

maximal 10.000 ltr, sowie Gastanks. 
b) von Behältern für sonstige Stoffe, wenn die Lagermenge eines Einzelbehälters 50 l/kg und die aller 

vorhandenen Behälter insgesamt 500 l/kg nicht übersteigt. 
c) als Inhaber einer privat genutzten Abwassergrube ausschließlich für häusliche Abwässer ohne 

Einleitung in ein Gewässer. 
 

Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (2) AHB (Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos), 
sowie Ziff. 3.1 (3) AHB und Ziff. 4 AHB (Vorsorgeversicherung) finden keine Anwendung; insbesondere 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn eine der in a) und/oder b) genannte Lagermenge überschritten 
wird. 

 

2.14.2 Rettungskosten 
a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung 

oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche 



Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der 
Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- 
und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB. 

b) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind 
auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für 
Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des 
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als 
Weisung des Versicherers. 

 

2.14.3 Ist Versicherungsschutz für Heizöltanks vereinbart, sind – abweichend von Ziff. 1.1 AHB – auch ohne 
dass eine Gewässerveränderung droht oder eintritt, eingeschlossen Schäden an unbeweglichen Sachen 
des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass Heizöl bestimmungswidrig aus dem 
versicherten Heizöltank ausgetreten ist. Dies gilt auch bei allmählichem Eindringen von Heizöl in 
Sachen. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor 
Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

 

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Heizungsanlage (einschließlich den Heizöltanks) selbst. 
 

2.14.4 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden 
Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen herbeigeführt haben. 

 

2.14.5 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf 
Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der 
Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von 
hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 

2.15 Kaution 
Hat der Versicherungsnehmer durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von 
Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu einer Höhe von 100.000 EUR zur Verfügung.  
Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist 
die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den 
Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die 
Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen 
ist. 

 

2.16 Forderungsausfallversicherung 
Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen 
Versicherungsschutz für den Fall, dass diese während der Wirksamkeit der Versicherung von einem 
Dritten geschädigt wird und die daraus entstandene Schadenersatzforderung gegen den Schädiger nicht 
durchgesetzt werden kann.  

 

2.16.1 Versichert sind Forderungsausfälle inklusive Kosten für die der Schädiger (Dritte) aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist und rechtskräftig 
verurteilt wurde. Voraussetzung für eine Entschädigung ist, dass ein rechtskräftiger Titel gegen den 
Schädiger (Dritten) oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Schädigers erwirkt wurde und jede 
sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen den Schädiger (Dritten) erfolglos geblieben ist. 
Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe des rechtskräftig festgestellten Schadenersatzbetrages 
im Rahmen der für dieses Risiko im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen vereinbarten 
Versicherungssumme. Die Entschädigung ist fällig gegen Aushändigung der vollstreckbaren 
Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils, der Zwangsvollstreckungsunterlagen im Original und sonstiger 
Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne dieser Bedingungen vorliegt. Die 
versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Schadenersatzansprüche gegen den Schädiger in Höhe der 
Entschädigungsleistung an den Versicherer abzutreten. 

 

2.16.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus einer für die 
versicherten Personen bestehenden Schadenversicherung beansprucht werden kann oder für den ein 
Träger der Sozialversicherung oder der Sozialhilfe leistungspflichtig ist. Decken die Leistungen aus den 
jeweiligen Versicherungen den Anspruch des Versicherungsnehmers oder der versicherten Personen 
nicht vollständig ab, so leistet der Versicherer nach Maßgabe dieser Bedingungen den Restanspruch 
aus diesem Versicherungsvertrag. 

 

2.16.3 Die Selbstbeteiligung je Schadensfall beträgt 2.500 Euro. 
 

2.17 Summen- und Konditionsdifferenzversicherung (Excedentenhaftpflichtversicherung) 
Besteht anderweitig für den Versicherungsnehmer eine gekündigte Haftpflichtversicherung, gelten die 
nachfolgenden Bestimmungen ab dem Zeitpunkt der Beantragung der Anschlussversicherung, soweit 
der Vertragsbeginn nicht länger als 15 Monte in der Zukunft liegt. 

 

2.17.1 Liegt der Vertragsbeginn länger als 15 Monate in der Zukunft oder ist die anderweitige 
Haftpflichtversicherung ungekündigt, kann diese Excedentenhaftpflichtversicherung als eigenständiger 
Vertrag vereinbart werden. 



 

2.17.2 Versicherungsschutz besteht, wenn und soweit ein nach den Bestimmungen dieser Versicherung 
versicherter Versicherungsfall gegeben ist und die Höhe der Haftpflichtansprüche über die 
Versicherungssummen einer anderweitig bestehenden Haftpflichtversicherung hinausgeht und zwar für 
den darüber hinausgehenden Teil des Schadens. Sind nach der anderweitig bestehende 
Haftpflichtversicherung keine Leistungen zu erbringen, besteht im Rahmen dieses Vertrages 
Versicherungsschutz. 

 

2.18 Verzicht auf Leistungsausschluss 
Die Leistungsausschlüsse gemäß Ziff. 7.7 – 7.18 AHB 2008 gelten nicht für private Risiken, wohl aber 
für berufliche Nebentätigkeiten, die ansonsten in der Privathaftpflichtversicherung mitversichert sind..  

 
3. Obliegenheitsverletzungen 

Abweichend von Ziff. 25 AHB und Ziff. 26 AHB gilt vereinbart, dass sich der Versicherer nur bei Vorsatz 
des Versicherungsnehmers auf Obliegenheitsverletzungen berufen wird.  

 
4. Befriedigung von Ansprüchen über die gesetzliche Haftung hinaus. 

Ist eine Haftung der Höhe oder dem Grunde nach nicht gegeben, wird der  Versicherer gleichwohl auf 
Wunsch des Versicherungsnehmers gleichwohl erstatten: 
a) bei Schäden den Neuwert  anstelle des Zeitwerts bis zu einem Beitrag von 1.000 Euro 
b) Schäden, die von deliktunfähigen mitversicherten Personen verursacht wurden bis 50.000 Euro 
c) aus Gefälligkeitshandlungen 
d) aus vertraglich übernommener Haftung bis 1.000 Euro 
e) von Ansprüchen des Arbeitgebers, Dienstherren oder Arbeitskollegen bis 1.000 Euro –auch aus 

Abhandenkommen von Schlüsseln- 
f) vom Versicherungsnehmer anerkannte Schadenersatzansprüche bis 1.000 Euro. 

 
5. Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen 

Weichen die dem Vertrag  zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) und Besonderen Bedingungen zur Privat-Haftpflichtversicherung zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) empfohlenen Bedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses oder zum Zeitpunkt des 
Schadeneintritts ab, wird der Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers nach diesen 
Bedingungen regulieren. 

 
6. Bedingungsverbesserungen 

Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) oder die Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur 
Privathaftpflichtversicherung VEMA BBR zum Vorteil des Versicherungsnehmers geändert, so gelten die 
neuen Bedingungen auch für diesen Vertrag, soweit der Versicherungsnehmer einer etwaig damit 
verbunden Beitragserhöhung nicht widerspricht. 

 
7. Versehensklausel 

Unterlässt der Versicherungsnehmer eine ihm obliegende Anzeige oder gibt er fahrlässig die Anzeige 
unrichtig ab oder unterlässt er fahrlässig die Erfüllung einer sonstigen Obliegenheit, besteht weiterhin 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass das Versäumnis nur auf einem 
Versehen beruht und nach dem Erkennen unverzüglich nachgeholt wird. Handelt es sich um die Anzeige 
eines Umstandes, aufgrund dessen ein Zuschlagsbeitrag zu entrichten ist, so hat der 
Versicherungsnehmer den Zuschlagsbeitrag ab dem Zeitpunkt zu entrichten, an dem der Umstand 
eingetreten ist. 

 
8. Regressverzicht 

Der Versicherer verzichtet bei der Erbringung von Leistungen auf Wunsch des Versicherungsnehmers 
auf mögliche Rückgriffansprüche, sofern für diese keine Versicherung besteht. 



  

Chartis Europe S. A. – Direktion für Deutschland � Hauptbevollmächtigter: Ralph Brand � Hauptsitz der Gesellschaft: Paris, Rechtsform: S. A. (Société Anonyme/Aktiengesellschaft) 
Sitz der Zweigniederlassung: Frankfurt � Registergericht Frankfurt/Main HRB 31 302 � USt.-Nr. 04522348154 � USt.-IdNr. DE 114107270 

Filialdirektion Heilbronn: Karlstraße 68-72 � 74076 Heilbronn � Postfach 38 10 � 74028 Heilbronn � Telefon: +49 7131 186-0 � Telefax: +49 7131 186-214 � www.chartisinsurance.com 
Bankkonto: Landesbank Baden-Württemberg (BLZ 600 501 01) � Konto-Nr. 7406503001 � IBAN: DE46 6005 0101 7406 5030 01 � BIC: SOLA DE ST 

 

Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 
Vorbemerkung 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt 
gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine 
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn Sie als Betroffener eingewilligt haben. Das BDSG erlaubt die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der 
Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforderlich ist oder soweit es zur Wahrung 
berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass Ihr schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt. 
 
Einwilligungserklärung Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine 
Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens-, Unfall- und Kranken-
/Pflegeversicherung – schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es 
unter Umständen nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung im 
gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 
 
Schweigepflichtentbindungserklärung Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. Bei 
Personenversicherungen, wie zum Beispiel der Lebens-, Unfall- und Kranken-/Pflegeversicherung, ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. Im Folgenden wollen 
wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung nennen: 
 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 

Wir erheben und speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag 
versicherungstechnische Daten wie Kundennummer, Versicherungsscheinnummer, Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben 
eines Dritten, z. B. eines Maklers, eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben hierzu und ggfs. auch Angaben von Dritten wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den 
Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken 
an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsscheinnummer, Beitrag, 
Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, 
werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls 
entsprechende Daten übergeben. 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die 
Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, 
bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den 
Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch 
sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den 
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden 
wie Schadenhöhe und Schadentag. 

4. Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verminderung von 
Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zur richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu 
bestehen beim GDV und beim PKV-Verband zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System 
verfolgt werden dürfen, also nur, soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
Beispiele: 
Kfz-Versicherer 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung 
und -verhütung. 
Allgemeine Haftpflichtversicherung 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 
Sachversicherer 
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte 
Schadensummen erreicht sind. Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs. 
Transportversicherer 
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung. Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von 
Versicherungsmissbrauch. 
Unfallversicherer 
Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht. Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls 
oder von Unfallfolgen. Außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klagerhebung auf Leistung. Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von 
Versicherungsmissbrauch. 
 

5. Betreuung durch den Vermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner werden Sie durch einen 
unabhängigen Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung berät. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Versicherungsvermittler zu diesen Zwecken von uns 
die für Ihre Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsscheinnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und 
des Risikos. Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen. 
 
Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte Sie haben als Betroffener nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer gespeicherten Daten. 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf 
Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer. 
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Informationen nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) 
 
 
1. Identität des Versicherers 
Chartis Europe S. A. – Direktion für Deutschland, Hauptbevollmächtigter: Johannes A. Vink 
Hauptsitz der Gesellschaft: Paris, Rechtsform: S. A. (Société Anonyme/Aktiengesellschaft) 
Sitz der Zweigniederlassung: Frankfurt, Registergericht Frankfurt/Main HRB 31 302, USt.-Nr. 04522348154, USt.-IdNr. DE 114107270 
Filialdirektion Heilbronn: Karlstraße 68-72, 74076 Heilbronn  
Filialdirektion Berlin: Gustav-Adolf-Straße 130, 13086 Berlin  
Filialdirektion Hamburg, Kurze Mühren 1-3, 20095 Hamburg 
 
 2. Vertreter in dem Mitgliedsstaat der EU  
entfällt 
 
 3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
Chartis Europe S. A. – Direktion für Deutschland, Oberlindau 76-78, 60323 Frankfurt 
Hauptbevollmächtigter: Johannes A. Vink  
 
 4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
Gegenstand unserer Geschäftstätigkeit ist im In- und Ausland der Betrieb aller Arten der Schaden- und Unfallversicherung sowie  der 
Rückversicherung in allen Arten, die Vermittlung von Versicherungen in Arten, die die Gesellschaft nicht selbst betreibt und der Betrieb 
anderer Geschäfte, die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbarem Zusammenhang stehen. 
 
 5. Garantiefonds  
entfällt 
 
 6. Merkmale der Versicherungsleistung 
a) Dem Versicherungsverhältnis liegen die beigefügten Allgemeinen Vertragsbedingungen, Besonderen Bedingungen / Vereinbarungen 
und Klauseln zugrunde. 
 
 b) Angaben über die Art, den Umfang, die Fälligkeit der Leistung des Versicherers entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Vertragsdaten, 
Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Bedingungen / Vereinbarungen und Klauseln. 
 
 7. Gesamtpreis der Versicherung 
Die Höhe des Beitrags entnehmen Sie bitte dem Antrag und den Angaben im Versicherungsschein. 
 
 8. Zusätzlich anfallende Kosten  
Im Falle einer Beitragsanmahnung berechnen wir für die Mahnung derzeit 2,50 EUR. Kosten für Rücklastschriften, die vom 
Versicherungsnehmer oder dem Kontoinhaber verursacht wurden, fallen in Höhe der vom Bankinstitut im Einzelfall erhobenen Gebühren 
an. 
 
 9. Zahlung / Erfüllung / Zahlungsweise 
Einzelheiten wegen der Zahlung, Erfüllung und zur Zahlungsweise des Beitrags entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Vertragsdaten, 
Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Bedingungen / Vereinbarungen und Klauseln. 
 
 10. Befristung der Gültigkeitsdauer der Informationen 
Angaben über die Gültigkeitsdauer entnehmen Sie bitte dem Antrag und den beigefügten Allgemeinen Vertragsdaten. 
 
 11. Spezifische Preismerkmale 
entfällt 
 
 12. Zustandekommen des Vertrages 
Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlossen worden ist und der erste oder einmalige Beitrag rechtzeitig gezahlt 
wird, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, in den beigefügten Allgemeinen Vertragsdaten angegebenen Versicherungsbeginn. 
Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn wir Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages angenommen haben bzw. wenn wir 
Ihre Annahmeerklärung zu unserem Antrag erhalten haben. 
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 13. Widerrufsrecht / Widerrufsfolgen 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform widerrufen. Die Frist beginnt an 
dem Tag, nach dem Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen gemäß § 7 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes und diese 
Belehrung in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
 Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Chartis Europe S. A. – Direktion für Deutschland 
Filialdirektion Heilbronn  
Karlstraße 68-72 
74076 Heilbronn 
Fax 07131 186-214 
E-Mail: wueba.service@wueba.de 
 
 Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfällt. Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehalten, 
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung 
nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren. Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
 
 Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag 
weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. 
 
 14. Laufzeit des Vertrages 
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag/Angebot oder Versicherungsschein. 
 
 15. Beendigung des Vertrages 
Den vereinbarten Ablauf der Versicherung entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Vertragsdaten. Nähere Angaben zu den vertraglichen 
Kündigungsbedingungen finden Sie in den Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Bedingungen / Vereinbarungen und Klauseln. 
 
 16. Abweichendes Recht der Vertragsanbahnung 
entfällt 
 
 17. Anwendbares Recht  
Auf das Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Informationen über das zuständige Gericht 
finden Sie in den beigefügten Allgemeinen Bedingungen. 
 
 18. Sprache  
Auf den Vertrag einschließlich aller Vorabinformationen und Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages findet die deutsche 
Sprache Anwendung. 
 
 19. Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann. Sollten Sie mit einer unserer Entscheidungen nicht einverstanden 
sein, haben Sie die Möglichkeit, den Versicherungsombudsmann als unabhängigen und neutralen Schlichter anzurufen. Das Verfahren 
ist für Sie kostenfrei. Sie tragen nur eigene Kosten wie beispielsweise für Porto und Telefongespräche. Unberührt bleibt die Möglichkeit, 
den Rechtsweg zu beschreiten. 
 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
Telefon: 0180 4 224424 (EUR 0,20 je Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Preise aus anderen Fest- oder 
Mobilfunknetzen sind möglich), Telefax: 0180 4 224425, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
 
 20. Beschwerdemöglichkeit bei der Aufsichtsbehörde 
Die für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich Versicherungen, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
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Produktinformationsblatt für die Privathaftpflichtversicherung 
 
 Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig. 
 1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 
Wir bieten Ihnen eine Privathaftpflichtversicherung an. Grundlage sind die beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) sowie alle weiteren im Antrag genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen. 
 2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 
Die Privathaftpflichtversicherung versichert Sie gegen Schäden aus den Gefahren des täglichen Lebens für die Sie verantwortlich sind und anderen daher 
Ersatz leisten müssen. In diesem Zusammenhang regulieren wir nicht nur den Schaden, sondern prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung 
zum Schadensersatz besteht, wehren unbegründete Schadensersatzansprüche ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberechtigten 
Haftungsansprüchen. 
 
Was ist vom Versicherungsschutz umfasst? 
Die Privathaftpflichtversicherung umfasst die wesentlichen Bereiche Ihres Privatlebens. So deckt sie beispielsweise ihre Haftungsrisiken im Straßenverkehr 
außerhalb des Kfz, im Sport einschließlich der Schäden durch kleine Wasserfahrzeuge, wie Ruderboote, Kanus, Paddelboote oder durch kleine zahme 
Haustiere, soweit sie nicht durch Tierhalterhaftpflicht gesondert zu versichern sind. Gleichermaßen sind Sie in Ihrem häuslichen Rahmen geschützt bei 
Schäden, die auf die Wohnung oder das Haus zurückzuführen sind in dem Sie wohnen – egal, ob Sie Mieter oder Eigentümer sind. Dies gilt auch für 
kleinere Bauvorhaben bei deren Bautätigkeit Sie als Bauherr für entstehende Schäden haften können. 
Die Privathaftpflichtversicherung gilt weltweit. Wer im Urlaub, im Ferienhaus oder während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts von bis zu einem 
Jahr einen Haftpflichtschaden verursacht, ist geschützt. Bei längerer Abwesenheit müssen gegebenenfalls besondere Vereinbarungen mit dem 
Haftpflichtversicherer getroffen werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, den beigefügten Allgemeinen Bedingungen, Besonderen 
Bedingungen/Vereinbarungen und Klauseln. 
 
Wer ist mitversichert? 
Ihr Versicherungsschutz kann sich auch auf weitere Personen Ihres Umfelds erstrecken. So sind zum einen auch die Schäden abgedeckt, die infolge einer 
Verletzung Ihrer Aufsichtspflicht über Familienmitglieder oder Personal entstehen. Zum anderen sind aber auch Ihre Familien- und Haushaltsmitglieder 
unmittelbar mit versichert. So sind zunächst Ehepartner, vertraglich benannte Lebenspartner und Kinder bis zum Abschluss der Berufsausbildung bzw. bis 
zur Heirat in den Vertrag einbezogen. Gleiches gilt für Ihre Haushalts- und Gartenhilfen oder den Babysitter, sofern sie bei der Ausübung seiner Tätigkeit 
einen Schaden verursachen. Der Versicherungsschutz besteht über den Tod hinaus bis zur nächsten Prämienfälligkeit. Zahlt der überlebende Ehepartner 
die nächste Prämie, wird er automatisch Vertragspartner und führt den bestehenden Versicherungsvertrag weiter. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem 
Antrag, den beigefügten Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Bedingungen/Vereinbarungen und Klauseln. 
 3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen? 
Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungsschutz und der Art der Zahlweise. 
Einzelheiten hierzu finden Sie in Ihrem Antrag und den allgemeinen Vertragsdaten. Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei 
Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge sind jeweils zu dem vereinbarten Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. 
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht zahlen. Auch 
der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir 
Sie auf, den rückständigen Betrag innerhalb einer Frist von mindestens 2 Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr 
Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag kündigen. 
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, den allgemeinen Vertragsdaten und den beigefügten AHB. 
 4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle 
aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. 
Nicht versichert sind insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher Handlung hervorgehen, durch Angehörige bzw. Mitversicherte entstehen oder beim 
Gebrauch eines Kraft-, Luftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursacht wurden. Es können darüber hinaus auch solche Schäden nicht reguliert 
werden, die entstehen bei Gefahren aus Betrieb und Beruf oder Gefahren eines Dienstes, Amtes oder einer verantwortlichen Betätigung in einer 
Vereinigung aller Art sowie Schäden durch ungewöhnliche oder gefährliche Beschäftigung. 
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Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, den 
Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Bedingungen/Vereinbarungen und Klauseln. 
 5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach 
Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag 
lösen. 
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefügten AHB. 
 6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Immer einmal im Jahr bekommen Sie Gelegenheit mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber den bisherigen Angaben eingetreten 
sind. So kann der Versicherungsschutz den zwischenzeitlichen Veränderungen angepasst werden. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen Hinweis 
auf der Beitragrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, dass Sie während des Vertrages zur Beseitigung besonderer gefahrdrohender Umstände von uns 
aufgefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche Schadensvermeidung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten kann der Versicherer 
nachträglich eine Beitragserhöhung geltend machen. Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziffer 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der 
genannten Pflichten ausdrücklich hin. 
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefügten AHB. 
 7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht 
worden sind. Darüber hinaus sind Sie beispielsweise verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch 
wahrheitsgemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen. Dies umfasst auch die Übermittlung angeforderter 
Schriftstücke sowie die umgehende Mitteilung aller gerichtlichen oder behördlichen Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben 
werden (z. B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfahren, Klage und Anklage, Streitverkündung), gegen die Sie auch ohne besondere Aufforderung 
fristgerecht Rechtsmittel einlegen sollen. Der Prozess wird dann durch uns als Ihr Vertreter geführt und die Kosten übernommen, wobei Sie dem 
eingeschalteten Anwalt alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf die in Ziffern 5 beschriebenen 
Rechtsfolgen einer Verletzung der benannten Pflichten weisen wir ausdrücklich hin. 
  
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefügten AHB. 
 8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht 
spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum 
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung drei Monate vor Ablauf Ihrer 
Vertragslaufzeit zugehen muss. 
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefügten AHB. 
 9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte 
beispielsweise durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa durch Umzug ins Ausland – oder durch Eintritt des Versicherungsfalls. 
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefügten AHB. 
 
 
 
 


